ALV- und NBU-Abrechnung

Für die ALV- und NBU-Versicherung (SUVA) gilt eine komplizierte Regelung: gleichzeitig muss ein Tagesmaximum, ein Monatsmaximum und ein Jahresmaximum eingehalten werden. Als Versicherungsbeginn gilt immer der Eintrittstag und als Versicherungsende der Austrittstag. 

Das Jahresmaximum beträgt gegenwärtig Fr. 126'000, was einem Monatsmaximum von Fr. 10'500 (126000 : 12) oder einem Tagesmaximum von Fr. 350 (126800 : 360) entspricht. Sobald ein Eintrittsdatum später als am 1. oder ein Austritt vor dem 30. eines Monats erfolgt (alle Monate, inkl. Feb. werden mit 30 Tagen gerechnet!) kommt das Tagesmaximum zur Anwendung. 

Das sind interne Anwendungsregeln die jedes Lohnprogramm strikte einhalten muss. Die diesbezügliche Bestimmung für Lohnprogramme lautet wörtlich:

"Für den monatlichen Lohnabzug wird nur der Höchstlohn der Zahlungsperiode berücksichtigt. Der Ausgleich, d.h. Belastung der nicht abgerechneten Lohnbestandteilen, erfolgt Ende Jahr oder bei einem vorzeitigen Austritt."

Bei stark schwankenden Stundenlöhnen oder bei grösseren einmaligen Zulagen kann es vorkommen, dass in einem Monat das Monatsmaximum überschritten wird. Der über dem Monatsmaximum liegende Lohnbestandteil ist somit nicht abgerechnet.

Immer per Ende Jahr im Monat Dezember oder im Austrittsmonat nimmt das Programm automatisch eine Schlussabrechnung vor, bei der auch noch nicht abgerechnete Lohnbestandteile berücksichtigt werden. Somit ist es möglich, dass die ALV- und UVG-Prämien bei der letzten Lohnzahlung von einem höheren Lohn als dem effektiv ausbezahlten berechnet werden.

Beispiel: Einem Mitarbeiter ist vertraglich eine jährliche Umsatzbeteiligung zugesichert. Diese kann aber erst nach dem Jahresabschluss der Buchhaltung berechnet werden und wird daher im Februar des Folgejahres ausbezahlt. Der vereinbarte Monatslohn beträgt Fr. 9'000 und liegt damit unter dem Monatsmaximum. Bei einer Umsatzbeteiligung von Fr. 5'000 beträgt die Februarauszahlung Fr. 14'000. Davon darf aber nur bis zum Monatsmaximum von Fr. 10'500.- abgerechnet werden.

Somit sind Fr. 3'500.- noch nicht abgerechnet. Im Dezember oder im Austrittsmonat erfolgt nun automatisch eine Schlussabrechnung. Die ganze Beschäftigungsdauer wird in Tagen gerechnet und mit dem Tagesmaximum multipliziert. Das ergibt das prämienpflichtige Jahresmaximum. 

Im obigen Beispiel liegt dieses Maximum über dem Total der ausbezahlten Löhne und somit ist die ganze Lohnsumme prämienpflichtig. Die im Februar nicht abgerechneten Fr. 3500.-- werden jetzt berücksichtigt. Im Monat Dezember fällt dieser Ausgleich meistens nicht auf, weil mit der Gratifikation so oder so eine andere Lohnsumme entsteht. Anders verhält es sich bei einem Austritt im Laufe des Jahres.

Wenn ALV und NBU plötzlich von einer höheren Basis als dem effektiv ausbezahlten Lohn berechnet werden, ist die erste Reaktion meistens Ungläubigkeit.

In einem solchen Fall müssen Sie einfach die gesamte Lohnsumme mit dem mittels Tagesmaximum berechneten absoluten Maximum vergleichen. 

-   Liegt die gesamte AHV-Lohnsumme über diesem Maximum, gilt das Maximum.

- Liegt aber die AHV-Lohnsumme darunter, ist die ganze Lohnsumme prämienpflichtig und nicht                   
abgerechnete Lohnteile werden noch berücksichtigt.

Genau so wird später auch ein AHV- oder SUVA-Revisor Ihre Abrechnung überprüfen !!!
